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(3Ob519/91)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1991

Norm

ABGB §806

Rechtssatz

Der Vermächtnisnehmer kann nicht später eine Erbquote in Anspruch nehmen, die dem Verhältnis der Werte der

Vermächtnisse nicht entspricht, weil dies einen teilweisen Widerruf der Erbserklärung bedeuten würde.

Entscheidungstexte

3 Ob 518/91

Entscheidungstext OGH 27.11.1991 3 Ob 518/91

NZ 1992,131
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